
Leistungen/Kostendeckung
Vergleich Grundversicherung und AGRI-spezial

AGRI-spezial – der Zusatz zu 
Ihrer Grundversicherung.

Obligatorische Krankenpflegeversicherung (Agrisano Krankenkasse AG) 
BASIS/AGRI-eco/AGRI-contact/AGRI-smart

Zusatzversicherung AGRI-spezial (Agrisano Versicherungen AG)  
Abschluss nur für die landwirtschaftliche Bevölkerung möglich.

Rechtliche Grundlage Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Der genaue Leistungsumfang ist in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AVB) definiert.

Ambulante Behandlung Gemäss Tarif und Vertrag bei: Ärztlich verordnete Psychotherapie für maximal 20 Sitzungen pro Kalenderjahr, à maximal CHF 50.- pro Sitzung, bei von 
der Agrisano anerkannten Psychotherapeuten.

Medikamente Gemäss der Spezialitätenliste (SL) 50 % der Kosten von ärztlich verordneten Nichtpflicht-Medikamenten (ohne Negativ-Liste).

Spitalbehandlung Zeitlich unbeschränkte Deckung in der allgemeinen Abteilung in einem auf der Spitalliste 
des Wohnkantons aufgeführten Spital.

Zeitlich unbeschränkte Deckung in der allgemeinen Abteilung eines kantonal oder vertraglich anerkannten Akutspitals in 
der Schweiz. Ausgenommen Psychiatrie.

Mutterschaft

	- 7 Kontrollen während und 
eine nach der Schwangerschaft		

	- 2 Ultraschalluntersuchungen 
(bei normaler Schwangerschaft)

Schwangerschafts- und Rückbildungsturnen 50 %, maximal CHF 500.- (inklusive Leistungen aus Prävention und 
Gesundheitsvorsorge).

Prävention/
Gesundheitsvorsorge

	- Gynäkologische Vorsorgeuntersuchung (alle 3 Jahre)
	- Impfungen (je nach Alter und Art)
	- Mammographie bei Risikopersonen und ab dem 50. Altersjahr alle 2 Jahre

	- Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen, sofern keine KVG-Leistung, pro Kalenderjahr 90 % der Kosten, maximal 
CHF 500.-

	- 50 % der Kosten, maximal CHF 500.- für ärztlich verordnete Massnahmen in den Bereichen Rücken und Ernährung 
(inklusive Leistungen aus Schwangerschaft und Mutterschaft)

Zahnarzt 	- Unfallbedingte Zahnschäden
	- Erkrankungen des Kausystems

Pro Kalenderjahr (gemäss SSO-Tarif TPW CHF 3.10)
	- operative Zahnentfernung 50 %, maximal CHF 500.-
	- Kieferchirurgie und -orthopädie bis zum vollendeten 20. Altersjahr 50 %, betraglich unbegrenzt (Behandlung muss vor dem 
18. Altersjahr beginnen)

Mittel und Gegenstände Gemäss der vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) erlassenen Liste «Mittel 
und Gegenstände» (MiGeL).

	- Brillengläser / Kontaktlinsen maximal CHF 200.- innert 720 Tagen
	- Ergänzende Mittel / Gegenstände, die der Heilung dienlich sind, 90 % maximal CHF 5 000.- pro Kalenderjahr

Kuraufenthalt Badekur: CHF 10.- pro Tag für maximal 21 Tage pro Kalenderjahr Bade- und Erholungskur: CHF 45.- pro Tag (zusammen mit KVG), für maximal 30 Tage pro Kalenderjahr in ärztlich 
geleiteten anerkannten Kuranstalten.

Transport/Rettung
Pro Kalenderjahr
	- Krankentransport:  50 %, maximal CHF 500.-
	- Rettungskosten:	    50 %, maximal CHF 5 000.-

Pro Kalenderjahr
	- Kranken- / Unfalltransport/Rettung: 90 %, maximal CHF 20 000.-

Haushaltshilfe Keine Kostenübernahme
Maximal CHF 80.- pro Tag, maximal CHF 800.- pro Kalenderjahr bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit und mit ärztli-
cher Verordnung. Durchführung durch anerkannte Organisationen oder durch Privatpersonen, mit nachweislichem 
Erwerbsausfall.

Ausland
In Notfällen wird maximal der zweifache Betrag der Kosten übernommen, die in der 
Schweiz vergütet würden. Ausnahme: Behandlungskosten in Ländern der EU sind über die 
Europäische Krankenversicherungskarte abgedeckt.

In Ergänzung zum KVG für notfallmässige ambulante und stationäre Behandlung, maximal CHF 50 000.-. Bei Aufenthalt 
im Akutspital maximal CHF 1000.-/Tag.

Komplementärmedizin
Bei Ärztinnen und Ärzten für die in der Leistungsverordnung Anhang 1 aufgeführten Behand-
lungsmethoden: Akupunktur, klassische Homöopathie, Phytotherapie, anthroposophische 
Medizin und Arzneimitteltherapie der traditionellen chinesischen Medizin (TCM).

Abschliessend definierte Behandlungsmethoden bei EMR- oder kantonal anerkannten Therapeuten für 90 %, 
maximaler Stundensatz CHF 120.-, maximal CHF 2000.- pro Kalenderjahr.

	- Ärzten, Chiropraktoren
	- Spitexorganisationen, Hebammen, Logopäden
	- Ergo- und Physiotherapeuten

	- Geburtsvorbereitungskurs (max. CHF 150.-)
	- Geburt zu Hause, im Spital oder in einem 
Geburtshaus der Spitalliste

	- Stillberatung (max. 3 Sitzungen)


